
DJV INFO

BETRIEBSRAT –  
UND NUN?

Mindestens einmal im Quartal besteht das Recht auf Ver-
sammlung aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
Dabei gewährt der Betriebsrat Einblick in seine Arbeit 
und stellt sich zur Diskussion. Die Zeit der Teilnahme an 
diesen Versammlungen wird den Arbeitnehmer:innen  
vergütet. Der Betriebsrat informiert die Beschäftigten ei-
nes Arbeitsbereichs oder der Abteilung regelmäßig über 
die Lage und Entwicklung, insbesondere über Verände-
rungen bei der Arbeit und Arbeitsgestaltung, über Be-
schwerden sowie über den aktuellen Stand der Behand-
lung dieser Fragen. Durch die aktive Kommunikation mit 
den Kolleg:innen und die Transparenz im Handeln wer-
den die Rechte der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-
nen bestmöglich gewahrt und durchgesetzt.

Um die Kolleginnen und Kollegen gut zu vertreten, 
braucht der Betriebsrat deren Vertrauen. Seine „Pflicht“ 
ist es, immer ein offenes Ohr zu haben für die Ängste, 
Probleme und Wünsche der Arbeitnehmer:innen – und 
sie zu beraten.

WAS HABEN BETRIEBSRÄTE SELBST 
VON IHRER ARBEIT? 
Selbstverständlich profitieren auch Betriebsräte, wie alle 
Beschäftigten, von der geleisteten Betriebsratsarbeit. 
Studien belegen, dass Beschäftigte signifikant zufriede-
ner sind. Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung (Impuls 
05/2019) zeigt, dass dies vor allem damit zusammen-
hängt, dass Betriebsräte mehr Weiterbildung durchsetzen, 
die positiv auf Motivation und Zufriedenheit wirkt.

Aufgrund ihrer bisweilen exponierten Stellung durch das 
Betriebsratsmandat genießen die Mitglieder ferner einen 
besonderen Kündigungsschutz. Die ordentliche (fristge-
mäße) Kündigung ist während der Amtszeit und ein Jahr 
darauffolgend ausgeschlossen, wenn nicht der ganze 
Betrieb oder Teile des Betriebs stillgelegt werden. Die 
außerordentliche (fristlose) Kündigung ist nur aus wich-
tigem Grund und nur mit Zustimmung des Betriebsrates 
möglich.

Eine Versetzung von Betriebsratsmitgliedern sowie Kan- 
didat:innen gegen deren Willen, die den Verlust des Amtes 
oder der Wählbarkeit zur Folge hätte, bedarf der Zustim-
mung des Betriebsrates. Außerdem können Kandidatin-
nen und Kandidaten, nachdem sie aufgestellt sind und die 
Wahllisten aushängen, sechs Monate lang nicht gekündigt 
werden (Kündigungssperre).

Arbeitgeber müssen dem Betriebsrat Kommunikations- 
und Informationstechnik (PC, Internetzugang, E-Mail samt 
Verteiler, Fax etc.) zur Verfügung stellen, die er für seine 
Arbeit braucht. Sie sind auch verpflichtet, ihm erfahrene 
Kolleginnen und Kollegen als Auskunftspersonen und 
wenn erforderlich externe Sachverstände (Rechtsanwälte, 
Gutachter, IT-Experten) zur Seite zu stellen.

WAS TUT DER DJV? 
Betriebsratsangehörige, die DJV-Mitglieder sind, bekom- 
men regelmäßig aktuelle Informationen über wichtige 
Themen aus der Praxis. Diese und andere Informationen 
kommen direkt vom DJV. Neuen Betriebsratsmitgliedern 
bietet der DJV Schulungen an. Für die Grund- und Aufbau-
kurse muss der Arbeitgeber die Kosten übernehmen und 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Zeit bezahlt 
freistellen. Alte und neue Betriebratsmitglieder können 
sich jederzeit auf der Internetseite des DJV (www.djv.de) 
mit aktuellen Informationen, News und Tipps versorgen.
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Betriebsrat –  
und nun?

Wer von einem starken Betriebsrat vertreten wird, hat prin-
zipiell ein besseres Standing gegenüber dem Arbeitgeber. 
Verbesserungen in wichtigen Arbeitnehmerfragen – von 
der Arbeitszeit bis hin zu sozialen Angelegenheiten wie Ur-
laub oder technischen Überwachungssystemen – können 
vom Betriebsrat mitbestimmt und durchgesetzt werden. 
Das Betriebsverfassungsgesetz legt fest, welche Rechte 
der Betriebsrat hat. Es sagt, bei welchen Angelegenhei-
ten er mitzuwirken hat, also welche Entscheidungen nicht 
einseitig vom Arbeitgeber getroffen werden können. Die 
Rechte des Betriebsrats wurden zuletzt mit dem Betriebs-
rätemodernisierungsgesetz 2021 weiter gestärkt. Dies be-
traf zum einen den Schutz derjenigen, die die erstmalige 
Wahl eines Betriebsrats initiieren, aber auch den Kreis der 
Wahlberechtigten, der durch die Herabsetzung des Min-
destalters auf die Vollendung des 16. Lebensjahres größer 
geworden ist. Von besonderer Tragweite für die Arbeit der 
Betriebsräte war zudem die neu geschaffene Möglichkeit, 
unter bestimmten Voraussetzungen virtuell tagen und Be-
schlüsse fassen zu können. Nicht weniger relevant war 
auch der neu geschaffene Mitbestimmungstatbestand 
bei der Ausgestaltung mobiler Arbeit, die mittels Informa-
tions- und Kommunikationstechnik erbracht wird. In der 
Praxis setzt der Betriebsrat genau an diese Fragen und 
regelt diese durch Betriebsvereinbarungen. Noch über die 
Reform des Betriebsrätemodernisierungsgesetzes 2021 
hinaus arbeitet die Politik derzeit an einer umfassenden 
Modernisierung des Betriebsverfassungsgesetzes. So hat 
eine Länderinitiative im Bundesrat im Juni 2025 konkre- 
te Forderungen eingebracht, u.a. zur Erweiterung des An-
wendungsbereichs des BetrVG zur Mitbestimmung bei KI 
und Beschäftigungsdaten sowie zum Schutz der Betriebs-
rätearbeit. Aus diesen und vielen anderen Gründen ist es 
wichtig, einen Betriebsrat zu haben. 

IHRE RECHTE IM ÜBERBLICK
Das Recht auf Information: Der Arbeitgeber muss den 
Betriebsrat über wichtige Vorgänge im Betrieb, über alle 
Bereiche, in denen Interessen von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern berührt werden, informieren. Die wirt-
schaftliche Lage des Betriebs und das Personalwesen sind 
ebenfalls Themen, über die der Betriebsrat unterrichtet 
werden muss. Gleiches gilt beispielsweise bei Beschäfti-
gungsverhältnissen mit Werkverträgen, bei der Gleichstel-
lung von Männern und Frauen, der Integration von Auslän-
dern und bei Umweltschutzmaßnahmen.

Das Recht und die Pflicht auf konkrete Mitbestimmung. 
Es gibt viele Bereiche und Angelegenheiten in einem Be-
trieb, die der Arbeitgeber gemeinsam mit dem Betriebsrat 
regeln muss. Insbesondere bei personellen und sozialen 
Angelegenheiten hat der Betriebsrat ein starkes Recht auf 
Mitwirkung und Mitbestimmung:

	■ Er bestimmt mit bei Fragen der Ordnung und des Ver-
haltens der Beschäftigten im Betrieb – beispielsweise 
bei Rauch- und Alkoholverboten oder Krankengesprä-
chen.

	■ Bei der Festlegung der Arbeitszeiten und der Urlaubs- 
planung setzt sich der Betriebsrat für alle Beschäftig-

ten ein – im Streitfall auch für die Wünsche einzelner 
Arbeitnehmer. Er kann beispielsweise dafür sorgen, 
dass durch eine flexiblere Gestaltung der Arbeitszeit 
Beruf und Familie gut miteinander vereinbar sind und 
so die Situation von Müttern und Vätern im Betrieb 
verbessern.

	■ Mit dem Mitbestimmungsrecht bei der Ausgestaltung 
mobiler Arbeit kann der Betriebsrat unmittelbar Ein-
fluss nehmen auf alle Fragen rund um die Durchfüh-
rung mobiler Arbeit, insbesondere, also in welchem 
Umfang mobil gearbeitet werden darf, die Ausstat-
tung, das Verfahren usw. Dem Betriebsrat kommt hier 
die wichtige Aufgabe zu, auch die sozialen Risiken für 
die Beschäftigten wie Isolation oder Entgrenzung von 
Arbeit und Freizeit im Auge zu behalten.

	■ Der Betriebsrat hat zudem viele Möglichkeiten der 
Mitbestimmung, durch die Arbeitsplätze im Betrieb 
gesichert und gefördert werden. Er kann Alternativen 
zur Auslagerung von Arbeit entwickeln und bei Be-
triebsänderungen einen Ausgleich zwischen den ver-
schiedenen Interessen fordern und aushandeln.

	■ Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt zu 
qualifizieren und Arbeitsplätze sicherer zu machen 
und so die Zukunftsperspektiven der Beschäftigten 
zu verbessern, hat der Betriebsrat ein Beratungs-, 
Mitbestimmungs- und Initiativrecht bei Weiterbil-
dungsmaßnahmen im Betrieb. Bei der Lohnarbeit 
überwacht der Betriebsrat die korrekte Anwendung 
von Tarifverträgen und die Verteilung übertariflicher 
Zulagen genauso wie die richtige Einstufung des Ein-
zelnen in das Gehaltsgefüge des Betriebs.

Das Recht und die Pflicht auf Mitwirkung: Bei unter
nehmerischen Entscheidungen, die nicht die Zustim-
mung des Betriebsrates brauchen, muss eine Anhörung 
oder Beratung stattfinden. Der Betriebsrat kann auch 
die Initiative ergreifen und Vorschläge machen, z. B. zur 
Einführung und Umsetzung der Personalplanung. Kündi-
gungen sind ohne vorherige Anhörung des Betriebsrates 
sogar unwirksam.


